
Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
vom 07.06.2022 

 
 
 

Anwesend: 

(stimmberechtigte) 

Hebich, Martin Oberbürgermeister  
Baqué, Manuel CDU  
Bindert, Gabriele CDU  
Busch, Tobias, Dr. CDU  
Jerger, Jürgen CDU  
Winkes, Daniel CDU  
Höppner, Aylin SPD  
Koch, Gunther SPD  
Schiffmann, Dieter, Dr. SPD  
Gauch, Anne Die Grünen/Offene Liste Vertretung für Frau 

Ute Hatzfeld-Baumann 
Trapp, Hartmut AfD  
Piana, Jesko CDU  
Schwarzendahl, David Die Linke  

(nicht stimmberechtigte) 

Leidig, Bernd Beigeordneter  
Berg, Linda Verwaltung  
Koch, Iris Verwaltung  
Vinyard, Janine Verwaltung  
Waschbüsch, Peter Verwaltung  
Zobel, Ronald Verwaltung  
 
 
(Abwesend bei Top ...)  
 
Es fehlen entschuldigt: 

(stimmberechtigte) 

Hatzfeld-Baumann, Ute Die Grünen/Offene Liste  
Schulze, Rainer, Dr. Die Grünen/Offene Liste  
Börstler, Thomas FDP  

(nicht stimmberechtigte) 

Knöppel, Bernd Bürgermeister  
 
 
 
Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr   Ende der Sitzung: 17:54 Uhr 
 
 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch Einladung vom 
02.06.2022 auf Dienstag, den 07.06.2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einge-
laden worden. 
 
Zugleich mit der Einladung wurde die Sitzung unter Angabe der Tagesordnung orts-
üblich bekanntgegeben. 



 
Die Tagesordnungspunkte 1 und 7 bis 11 wurden in öffentlicher Sitzung, die Tages-
ordnungspunkte 2 bis 6 in nichtöffentlicher Sitzung im kleinen Saal des 
CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, behandelt. Im Anschluss 
wurden die Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben. 
 
 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Nie-
derschrift sind. 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Oberbürgermeister Martin Hebich Janine Vinyard 
(Vorsitzender) (Schriftführerin) 
 
 
 
 
 



T a g e s o r d n u n g 
 
Oberbürgermeister Hebich nimmt mit Zustimmung der Mitglieder der Haupt- und Fi-
nanzausschusses die Vorlagen XVII/2441 Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-
Straße - Einbau von Corona-gerechten raumlufttechnischen Anlagen (Projekt 1134) 
hier: Vergabe Gewerk Lüftungstechnische Anlagen (TOP 11) auf die Tagesordnung 
auf. 
 
 

RM Bindert stellt für die CDU-Stadtratsfraktion den Antrag, den Tagesordnungspunkt 
1 in öffentlicher Sitzung zu beraten. RM Kühner ergänzt, dass der Sachvortrag in öf-
fentlicher Sitzung und die weitere Diskussion in nichtöffentlicher Sitzung beraten 
werden. Dieser Antrag wird mit 31 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen beschlossen. 
 

I. Öffentliche Sitzung 

  Vorlagen der Verwaltung 
  
1. Klagererhebung wegen KEF-Zinsforderung 
  

II. Nichtöffentliche Sitzung 

  Klage- und Personalangelegenheiten 
  

I. Öffentliche Sitzung 

  Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
  
  Vorlagen der Verwaltung 
  
7. Änderung der Zuständigkeitsordnung für den Stadtrat, seine Ausschüsse und den 

Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal (Pfalz) 
Vorlage: XVII/2434 

  
8. Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

Vorlage: XVII/2431 
  
9. Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

Vorlage: XVII/2432 
  
10. Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

Vorlage: XVII/2436 
  
11. Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße - Einbau von Corona-gerechten raum-

lufttechnischen Anlagen (Projekt 1134) 
hier: Vergabe Gewerk Lüftungstechnische Anlagen 
Vorlage: XVII/2441 

  
 
 
 



 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024   

 
 
Aktenzeichen:  Datum: Hinweis:    
 
 
 
Klagererhebung wegen KEF-Zinsforderung 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: X Einstimmig: X Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 1   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

X  X       

Abdruck an:  
20/30 

 
 
Protokoll: 
 
Bgo Leidig erläutert die Vorlage, soweit dies öffentlich möglich ist: 
 
Zwischen der Stadt Frankenthal und dem Land Rheinland-Pfalz wurde am 
26.11.2012 ein Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Der Beitritt erfolgte zum 
01.01.2012. Der KEF-RP ist ein Entschuldungsprogramm, das den rheinland-
pfälzischen Kommunen über eine Laufzeit von 15 Jahren helfen soll, die bis zum 
Stichtag (31.12.2009) aufgelaufenen Liquiditätskredite in einer Gesamthöhe von 4,6 
Mrd. € deutlich zu vermindern. Das Programm wurde in der Gemeinsamen Erklärung 
vom 22.09.2010 zwischen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbän-
de und der Landesregierung vereinbart. Die Finanzierung des Fonds wird zu einem 
Drittel aus dem kommunalen Finanzausgleich und zu einem Drittel aus dem Landes-
haushalt aufgebracht. Ein weiteres Drittel leistet die Kommunen selbst durch vertrag-
lich festgelegte Konsolidierungsmaßnahmen. Die jährlich auszuzahlende Zuweisung 
aus dem KEF-RP beträgt zwei Drittel der auf die Kommunen entfallenden Jahresleis-
tung. Die Jahresleistung wiederum ist der aus der Gesamtleistung ermittelte Jahres-
betrag (im Regelfall 1/15 der Gesamtleistung). Die Gesamtleistung beträgt 78,26 v. 
H. des zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskreditbestands. Bei Ab-
schluss des Vertrages am 26.11.2012 wurde von der Stadt Frankenthal als Liquidi-
tätskreditbestand zum Stichtag 31.12.2009 eine Summe von 92.210.000,00 € ge-
meldet. Nach Erstellung des Jahresabschlusses 2009 im Jahr 2017 musste dann 
aber der Liquiditätskreditbestand nach unten korrigiert werden. In der Nachbetrach-
tung des Finanzmittelfehlbetrags für 2009 wurde ersichtlich, dass ein Liquiditätskre-
ditbestand in Höhe von 88.573.251,60 € zu berücksichtigen gewesen wäre, wobei 
dieser Betrag zusätzlich nochmals gemäß der Ziffer 3.1.1.1 des KEF-Leitfadens ent-
sprechend um ausstehende Ausgleichsbeträge aus einem Sanierungsgebiet in Höhe 
von 533.435,54 € anzupassen gewesen wäre, so dass letztendlich ein Anfangsbe-
stand in Höhe von 88.039.816,51 € als maßgebliche Berechnungsgrundlage laut 



dem KEF-Vertrag hätte berücksichtigt werden müssen. Den bereinigten Liquiditäts-
kreditbestand gemäß der Ziffer 3.1.1.1 des KEF-Leitfadens hat die Stadt Frankenthal 
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit Schreiben vom 06.02.2020 
nachträglich mitgeteilt. Am 21.09.2020 wurde zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 
und der Stadt Frankenthal (Pfalz) sodann ein neuer Konsolidierungsvertrag ge-
schlossen, welcher den am 26.11.2012 geschlossenen Konsolidierungsvertrag er-
setzt. Dieser beinhaltet den berichtigten Liquiditätskreditbestand in Höhe von 
88.039.817 €. Die Modifizierung des KEF-RP-Vertrages war Gegenstand der Be-
schlussvorlage der Verwaltung vom 25.08.2020 -Drucksache Nr. XVII/0927. Mit Be-
scheid vom 04.05.2021 forderte die ADD die Rückzahlung der zu viel geleisteten 
Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 1.160.384,00 €. Dieser Bescheid ist bestands-
kräftig geworden. Die Stadt Frankenthal (Pfalz) hat den Betrag fristgemäß überwie-
sen. Mit Bescheid vom 01.07.2021 hat die ADD sodann von der Stadt Frankenthal 
(Pfalz) gefordert, den in dem Rückforderungsbescheid vom 04.05.2021 festgesetzten 
Rückforderungsbetrag für den Zeitraum von 2012 bis 2019 mit 5 v. H. über dem Ba-
siszinssatz in Höhe von insgesamt 252.038,71 € zu verzinsen. Mit Schreiben vom 
29.07.2021 hat die Stadt Frankenthal (Pfalz) Widerspruch gegen den Bescheid ein-
gelegt. Mit Widerspruchsbescheid vom 03.05.2022 hat die ADD den Widerspruch 
zurückgewiesen. Die Stadt Frankenthal (Pfalz) sieht sich nun veranlasst Klage gegen 
den Bescheid in Gestalt des Widerspruchsbescheids der ADD zu erheben um die 
grundlegenden Fragen im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Zinsforderung der 
ADD gerichtlich klären zu lassen. 
 
RM Bindert möchte folgendes wissen: 

 Woher kommt der Differenzbetrag des Schuldenstandes? Resultiert dies aus dem 
Ausbau der Schlossergasse? 

 Welche Städte haben an dem kommunalen Entschuldungsfonds teilgenommen? 
Haben andere Städte ähnliche Probleme? 

 Wird sich die Stadt neu aufstellen? Was wird intern anders geregelt werden, dass 
so etwas zukünftig nicht mehr passiert? 

 Werden 7.000 € Gerichtskosten ausreichen? 

 Um welchen Zeitraum geht es bei den Zinsen? 
 
Bgo Leidig antwortet wie folgt: 

 Die Schlossergasse ist ein Teil der Differenz, aber eher zu unseren Gunsten. Es 
handelt sich bei der Differenz um Probleme aus der Einführung der Doppik. Es 
gab falsche Zuordnungen im Haushaltsplan. Durch den Jahresabschluss wurde 
dies korrigiert und hat zum geänderten Schuldenstand geführt. 

 Welche Städte am kommunalen Entschuldungsfonds teilnehmen kann nicht be-
antwortet werden. Aber es gibt zwei weitere Städte, die ebenfalls Zinsen zahlen 
müssen. 

 Es handelt sich bei den 7.000 € um die reinen Kosten einer Gerichtsverhandlung. 

 Der Zeitraum ist zu prüfen. 
 
Die Fraktionen bekunden in der weiteren Diskussion ihre Zustimmung zu der Klage-
erhebung.  
 
 
 
 



 
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024   

 
 
Aktenzeichen:  Datum: Hinweis:    
 
 
 
Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: x Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 6   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

  
 

      

Abdruck an:  
 

 
 
 
 



 
 
Protokoll: 
 
Oberbürgermeister Hebich gibt folgende Entscheidung aus nichtöffentlicher Sitzung 
bekannt: 
 
TOP 2 Übernahme in das Beamtenverhältnis auf 
 Lebenszeit  einstimmig beschlossen 
TOP 3 Einstellung einstimmig beschlossen 
TOP 4  Einstellung einstimmig beschlossen 
TOP 5 Höhergruppierung einstimmig beschlossen 
TOP 6 Kündigung einstimmig beschlossen 
 
 
 
 



 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024  XVII/2434 

 
 
Aktenzeichen: 101/1/Wa Datum: Hinweis:    
 
 
 
Änderung der Zuständigkeitsordnung für den Stadtrat, seine Ausschüsse und 
den Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal (Pfalz) 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: X Einstimmig: X Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 7   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

X  
 

      

Abdruck an:  
101 

 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Frankenthal (Pfalz) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 Absatz 4 Ziffer 1: 

 
Der Betrag „15.000 €“ wird durch den Betrag „40.000 €“ ersetzt 
 

2. § 6 Absatz 4 Ziffer 3: 
 
Der Betrag „15.000 €“ wird durch den Betrag „40.000 €“ ersetzt 
 

3. § 6 Absatz 4 Ziffer 4: 
 
Der Betrag „20.000 €“ wird durch den Betrag „40.000 €“ ersetzt 
 

4. § 6 Absatz 4 Ziffer 8: 
 
Der Betrag „20.000 €“ wird durch den Betrag „40.000 €“ ersetzt 
 

5. § 14 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Änderungen der Zuständigkeitsordnung treten zum 01. Juli 2022 in Kraft.“ 

 
 
 



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024  XVII/2431 

 
 
Aktenzeichen: 411/Hö/Eu Datum: Hinweis:    
 
 
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: X Einstimmig: X Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 8   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

X  
 

      

Abdruck an:  
41 

 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
 
Die nachfolgenden Spenden werden gem. § 94 Abs. 3 GemO durch die Stadt Fran-
kenthal (Pfalz) angenommen: 
 

1. Sachspende von vier Gemälden von Martin A. Foeller aus dem Privatbesitz 
von Herrn Bernd Ziegle, Hainbuchenweg 5, 66424 Homburg an das Erken-
bert-Museum als Schenkung für die Sammlung des Museums. Der Wert der 
vier Gemälde wird zusammen auf etwa 2200,- € geschätzt. 

 
2. Sachspende eines Porträts von Otto Gutknecht aus dem Nachlass von Frau 

Else Lutz an das Erkenbert-Museum als Schenkung für die Sammlung des 
Museums. Rechtsanwalt Dietrich Schwarz, An der Alten Reithalle 13, 55124 
Mainz ist an die Stadtverwaltung mit dem testamentarisch festgehaltenen 
Wunsch von Frau Lutz, das Porträt der Stadt Frankenthal zu überlassen, her-
angetreten. Der Wert des Porträts wird auf etwa 150,- € geschätzt. 
 

3. Sachspende einer Porzellanfigur der Frankenthaler Porzellanmanufaktur des 
18. Jahrhunderts von Frau Verena Pahl, Sauterstr. 2 in 67433 Neustadt 
a.d.W. an das Erkenbert-Museum für die Sammlung des Museums. Der Wert 
der Figur wird (vor Restaurierung) auf etwa 900,- € geschätzt. 

 
 
 
 



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024  XVII/2432 

 
 
Aktenzeichen: 411/Hö/Eu Datum: Hinweis:    
 
 
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: X Einstimmig: X Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 9   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

X  
 

      

Abdruck an:  
41 

 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
 
Die nachfolgende Spende wird gem. § 94 Abs. 3 GemO durch die Stadt Frankenthal 
(Pfalz) angenommen: 
 
 

1. Sachspende in Form der Übernahme der Kosten für alkoholfreie und alkoholi-
sche Getränke beim Festakt anlässlich des 100. Jubiläums der Stadtbücherei.  
Der Gesamtwert beträgt rd. 350,- Euro. (Die Kosten sind geschätzt; sie richten 
sich danach, wie viele Menschen kommen, was momentan nicht abschließend 
feststeht). Maßgeblich sind nur die an diesem Tag ausgeschenkten Getränke. 
Die Kosten werden vom Förderverein der Stadtbücherei Frankenthal (Pfalz), 
Sterngasse 17, 67227 Frankenthal übernommen. 

 
 
 



Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024  XVII/2436 

 
 
Aktenzeichen: 51a/Ric Datum: Hinweis:    
 
 
 
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: X Einstimmig: X Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 10   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

X  
 

      

Abdruck an:  
51 

 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Das nachfolgende Spendenangebot wird gem. § 94 Abs. 3 GemO durch die Stadt 
Frankenthal (Pfalz) angenommen: 
 

1. Geldspende von der Firma KSB, Johann-Klein-Straße 9 in 67227 Fran-
kenthal, für die städtische Kindertagesstätte Fontanesistraße, im Wert von 
480 Euro. 

 
 
 
 



 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024  XVII/2441 

 
 
Aktenzeichen: 25/251/Ho/Le/Schi Datum: Hinweis:    
 
 
 
Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße - Einbau von Corona-gerechten 
raumlufttechnischen Anlagen (Projekt 1134) 
hier: Vergabe Gewerk Lüftungstechnische Anlagen 
 
 
Beratungsergebnis: 

 
Gremium Sitzung am Top Öffentlich: X Einstimmig: X Ja-Stimmen:  

HFA 07.06.2022 11   Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  

     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

X  
 

      

Abdruck an:  
25 

 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
 
Der Firma   
 
 Schärf Klimatechnik GmbH 
 Oberrheinstraße 15 
 67550 Worms 
    
 
 
wird der Auftrag zum Einbau von Corona-gerechten raumlufttechnischen Anlagen in 
der Kindertagesstätte Gotthilf-Salzmann-Straße 70 in Frankenthal (Pfalz), gemäß 
dem Angebot vom 09.05.2022 zu einem Gesamtbetrag von 
 
 
 214.812,91 € einschließlich Mehrwertsteuer 
 
 
erteilt. 
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